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 Veröffentlicht am 15.02.2008

Norm

ZPO §27, §244 Abs1

JN §55 Abs4

Rechtssatz

1. Werden mehrere, einzeln nicht € 4.000,-- übersteigende, Ansprüche in einer Klage geltend gemacht, besteht nur

Anwaltspflicht, wenn die Ansprüche in analoger Anwendung des § 55 Abs 4 JN zusammenzurechnen sind.

2. Ist in einem solchen Fall der Beklagte in der Streitverhandlung unvertreten, liegt keine Postulationsunfähigkeit und

keine Säumnis vor.
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